
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

„Wir sind wegen Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur 

und des Völkerverständigungsgedankens als gemeinnützig anerkannt und nach dem letzten uns 

zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanzamts für Körperschaften I Berlin, StNr. 

27/663/56105 vom 9.4.2024 für die Jahre 2020-2022 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der 

Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit. 

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung internationaler Gesinnung, der 

Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens verwendet 

wird.“ 
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Zur Vorlage beim Finanzamt 

 

Gilt als Zuwendungsbestätigung für 

Mitgliedsbeiträge und Spenden bis 300,00 

Euro (ab 2021, vorher bis 200,00 Euro) in 

Verbindung mit einem Zahlungsbeleg bzw. 

Kontoauszug bei Online-Banking oder 

Lastschrifteinzug 
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